
Der Wahlleiter des 
Marktes Zapfendorf 
 

Bekanntmachung 
der Sitzung des Wahlausschusses 

zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses  
für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 

am Sonntag, 08. März 2026 
 
1. Die Sitzung des Wahlausschusses findet statt am 

Montag, 09. März 2026 um 18:00 Uhr 
im Rathaus Zapfendorf, Herrngasse 1, 96199 Zapfendorf, Sitzungssaal, 2. Stock. 

Der Wahlausschuss stellt in der Sitzung das abschließende Wahlergebnis für die Wahl der ersten 
Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters fest (Art. 19 Abs. 3 Satz 2 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz). 

Da mehr als zwei gültige Wahlvorschläge für die oben bezeichnete Wahl vorliegen, wird die Sit-
zung für den Fall angesetzt, dass keine der sich bewerbenden Personen bei der Hauptwahl am 
08. März 2026 mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält und eine Stichwahl 
erforderlich sein wird. Der Wahlausschuss hat insoweit unverzüglich die Namen der beiden Per-
sonen und der auf sie entfallenen Stimmen festzustellen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und 
Landkreiswahlordnung). 
Falls aufgrund des ermittelten vorläufigen Wahlergebnisses für die oben bezeichnete Wahl fest-
steht, dass eine Stichwahl nicht erforderlich sein wird, so findet diese Sitzung des Wahlausschus-
ses nicht statt. Für die stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt notwendige Sitzung des Wahl-
ausschusses zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses für die oben bezeichnete 
Wahl werden Ort und Zeitpunkt rechtzeitig bekannt gemacht. 

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rück-
sichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenste-
hen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sit-
zung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst 
wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind. 

 
Zapfendorf, 20.02.2026 
Markt Zapfendorf 
gez. Eichhorn 
Wahlleiter 
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